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1 Anlass und Auftrag 

Mit dem Schreiben vom 17. Mai 2021 erteilte die Firma Etex Building Performance GmbH den Auftrag, eine 

gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich der brandschutztechnischen Bewertung nichttragender, raumab-

schließender Schachtwandkonstruktionen unter besonderer Berücksichtigung von Konstruktionsdetails bei 

einer 30-, 60- oder 90-minütigen Brandbeanspruchung zu erstellen.  

Die Grundlage der gutachterlichen Bewertung bildet das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis 

P-3254/1449-MPA BS [1]. Ziel ist es verschiedene Ausführungs- und Konstruktionsdetails brandschutztech-

nisch zu bewerten, welche durch das aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis nicht abgedeckt wer-

den können. 

2 Aufbau der Konstruktionen 

Bei den grundlegenden Konstruktionen handelt es sich um Schachtwandkonstruktionen. Diese setzen sich 

als nichttragende, raumabschließende Wandkonstruktionen aus einer Tragkonstruktion aus CW-Profilen, 

UW-Profilen als obere und untere Anschlussprofile und einer einseitigen Bekleidung zusammen. Der schicht-

weise Aufbau der Wandkonstruktionen kann Tabelle 1 entnommen werden. 

Tabelle 1: Schichtweiser Aufbau Wandkonstruktionen 

Feuerwider-
standsfähigkeit 

einseitige Bekleidung Unterkonstruktion 

feuerhemmend Siniat Feuer- und Schallschutzplatte „LaFlamm dB“1  

Alternativ: 
Siniat harte Mehrzweckplatte „LaPlura“2 

2 x 12,5 mm, stehend angeordnet 

UW ≥ 50-06 

CW ≥ 50-06; a ≤ 625 mm 

Siniat Massivbauplatte „LaMassiv“3 

1 x 25 mm, liegend angeordnet 

UW ≥ 75-06 

CW ≥ 75-06; a ≤ 1000 mm 

hochfeuerhem-
mend 

Siniat Feuer- und Schallschutzplatte „LaFlamm“4  

Alternativ: 
Siniat harte Mehrzweckplatte „LaPlura“2 

2 x 15 mm, liegend angeordnet 

UW ≥ 50-06 

CW ≥ 50-06; a ≤ 1000 mm 

feuerbeständig Siniat Massivbauplatte „LaMassiv“3 

2 x 20 mm, liegend angeordnet 

UW ≥ 50-06 

CW ≥ 50-06; a ≤ 1000 mm 

Siniat Massivbauplatte „LaMassiv“3 

2 x 25 mm, liegend angeordnet 

UW ≥ 100-06 

CW ≥ 100-06; a ≤ 625 mm 

Siniat Feuer- und Schallschutzplatte „LaFlamm“4  

Alternativ: 
Siniat harte Mehrzweckplatte „LaPlura“2 

3 x 15 mm, liegend angeordnet 

UW ≥ 50-06 

CW ≥ 50-06; a ≤ 1000 mm 

1Siniat Feuer- und Schallschutzplatte „LaFlamm dB“ (Typ GKF/GKFi bzw. DF/DFH2 gem. DIN 18180 bzw. DIN EN 520) 
2Siniat harte Mehrzweckplatte „LaPlura“ (Typ GKFi bzw. DEFH1IR gem. DIN 18180 bzw. DIN EN 520) 
3Siniat Massivbauplatte „LaMassiv“(Typ GKF/GKFi bzw. DF/DFH2 gem. DIN 18180 bzw. DIN EN 520 
4Siniat Feuer- und Schallschutzplatte „LaFlamm“ (Typ GKF/GKFi bzw. DF/DFH2 gem. DIN 18180 bzw. DIN EN 520) 
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Die Einstufung der Schachtwandkonstruktionen in die in Tabelle 1 benannten Feuerwiderstandsfähigkeit er-

folgt in dem grundlegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS [1] (Aus-

nahme: einlagig feuerhemmend, Grundlage Prüfbericht 3665/6658 -PK- [2]). Alle weiteren Angaben hinsicht-

lich der Ausführung der Schachtwandkonstruktionen können daher diesem entnommen werden.  

In den nachfolgenden Abschnitten werden Ausführungs- und Konstruktionsdetails brandschutztechnisch be-

wertet. Sofern nicht explizit Anschlüsse und Wandecken erläutert werden, gelten die brandschutztechnischen 

Bewertungen der vorliegenden Stellungnahme ausschließlich für flächige Wandkonstruktionen. 

3 Bewertungsgrundlagen 

Grundlage zur Bewertung der Schachtwandkonstruktionen bilden neben dem allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS [1] hauptsächlich die DIN 4102-4: 2016-05 [3] und die DIN 4103-1: 2015-

06 [4]. Zur Beurteilung der Beplankung mit Gipsplatten werden die DIN EN 13963: 2014-09 [5] sowie die DIN 

18180: 2014-09 [6] und DIN EN 520: 2009-12 [7] in Verbindung mit der DIN 18183-1: 2018-05 [8] beziehungs-

weise die DIN EN 15283-1: 2009-12 [9] herangezogen. Zur Beurteilung der Faserzementplatten gilt die DIN 

EN 12467: 2018-07 [10] als Grundlage. Die verwendeten Prüfberichte werden in den entsprechenden Kapi-

teln separat erwähnt. 

Eine vollständige Auflistung der verwendeten Dokumente ist ab Seite 15 zu finden. 

4 Brandschutztechnische Beurteilung 

Nachfolgend werden verschiedene Ausführungs- und Konstruktionsdetails der Schachtwandkonstruktion 

brandschutztechnisch bewertet. Die Themen werden dabei in Anschlüsse und Durchführung, Bekleidungen, 

konstruktive Ausführungen und Wandhöhen unterteilt. 

Die Konstruktionszeichnungen in den Anlagen sind jeweils mit einer zweilagigen Bekleidung dargestellt. Ana-

log Tabelle 1 darf die Bekleidung jedoch auch dreilagig (bei feuerbeständig) und einlagig (bei feuerhemmend) 

ausgeführt werden. Sofern in den nachfolgenden Abschnitten nichts anderes definiert ist, sind Plattenstreifen 

aus demselben Material und in derselben Dicke wie die Bekleidung der Wandkonstruktion auszuführen. 

4.1 Anschlüsse und Durchführungen 

In diesem Abschnitt werden Bodenanschlüsse, der gleitende Deckenanschluss, der gleitende Wandan-

schluss, die Anschlüsse an bekleidete Stahlbauteile, die Anschlüsse an Metallständerwände, die Bewe-

gungsfuge, die Schattenfuge, die Eckausbildung und die Durchführungen brandschutztechnisch bewertet. 

4.1.1 Bodenanschlüsse 

Der Bodenanschluss einer Schachtwandkonstruktion auf/an einen schwimmenden Estrich kann gemäß der 

Anlage 1 Bild A1.1 und Bild A1.2 ausgeführt werden.  

Bei Variante 1 wird die Schachtwand auf den Estrich gestellt und mit einem Metallschlagdübel im Estrich 

befestigt. Zwischen der Schachtwand und dem Estrich ist ein Trennwanddichtungsband und Siniat Fugen-

spachtel zum Verschließen der Fuge anzuordnen. Vorausgesetzt der schwimmende Estrich ist ausreichend 

tragfähig. Die Mindestdicken des Estrich sowie die Anforderungen an die Dämmschicht können DIN 4102-4: 

2016-05 [3], Abschnitt 10.2.5 entnommen werden. 

Bei Variante 2 wird die Schachtwand auf den Massivboden gestellt und mit einem Metallschlagdübel im Mas-

sivboden befestigt. Der Estrich und die Trittschalldämmung werden bis dicht an die Bekleidung der 
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Schachtwand geführt. Die dabei entstehende Fuge wird mit einem Randdämmstreifen verschlossen. Zwi-

schen der Schachtwand und dem Massivboden ist ein Trennwanddichtungsband und Siniat Fugenspachtel 

zum Verschließen der Fuge anzuordnen.  

Der Bodenanschluss einer Schachtwandkonstruktion an einen Trockenunterboden der gleichen Feuerwider-

standsfähigkeit kann gemäß der Anlage 1 Bild A1.3 ausgeführt werden. 

Die Schachtwandkonstruktion wird bis auf den Trockenunterboden geführt und mit einem Nageldübel im Tro-

ckenunterboden befestigt. Zwischen der Schachtwand und dem Trockenunterboden ist ein Trennwanddich-

tungsband und Siniat Fugenspachtel zum Verschließen der Fuge anzuordnen. Vorausgesetzt der Trocken-

boden ist ausreichend tragfähig. 

Der Bodenanschluss einer Schachtwandkonstruktion an einen Rohboden oder an Massivbauteile kann ge-

mäß der Anlage 1 Bild A1.4 ausgeführt werden. 

Die Schachtwandkonstruktion wird bis auf den Rohboden oder das Massivbauteil geführt und mit einem Me-

tallschlagdübel im Rohboden oder Massivbauteil befestigt. Zwischen der Schachtwand und dem Rohboden 

oder dem Massivbauteil ist ein Trennwanddichtungsband und Siniat Fugenspachtel zum Verschließen der 

Fuge anzuordnen. 

Alternativ kann ein solcher Bodenanschluss mit einer Aussparung der äußeren Bekleidungslage im Sockel-

bereich ausgeführt werden. Dieser Anschluss wird in Anlage 1 Bild A1.5 dargestellt. Die äußere Bekleidungs-

lage endet maximal 200 mm über der Oberkante des Rohbodens oder Massivbauteils. Damit weiterhin die 

Feuerwiderstandsfähigkeit der Wandkonstruktion in diesem Bereich sichergestellt werden kann, wird stän-

derseitig ein zusätzlicher Plattenstreifen ausgeführt. Die Dicke des Plattenstreifens entspricht der Dicke der 

äußeren Bekleidungslage. Der Plattenstreifen und die äußere Bekleidungslage überlappen sich um mindes-

tens 50 mm. 

4.1.2 Gleitender Deckenanschluss 

Der gleitende Deckenanschluss einer Schachtwandkonstruktion an eine Massivdecke kann gemäß der An-

lage 1 Bild A1.6 ausgeführt werden. Der gleitende Deckenanschluss ist entsprechend der zu erwartenden 

Deckenverformung zu wählen. Auf der nicht bekleideten Wandseite wird ein zusätzlicher Plattenstreifen im 

Anschlussbereich ausgeführt. Die maximalen Maße für Abstände und die Mindestmaße für Überlappungen 

sind dem Konstruktionsdetail zu entnehmen.  

Die Ausführung des gleitenden Deckenanschlusses mit einem zusätzlichen Plattenstreifen auf der unbeklei-

deten Wandseite erfolgt in Anlehnung an die Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses einer beidsei-

tig bekleideten Wandkonstruktion nach DIN 4102-4: 2016-05 [3].  

Die Einstufung der Feuerwiderstandsfähigkeit des gleitenden Deckenanschlusses erfolgt in Abhängigkeit von 

der Deckenkonstruktion bzw. der Schachtwand. Die niedrigere Feuerwiderstandsdauer ist dabei maßgebend. 
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4.1.3 Gleitender Wandanschluss 

Der gleitende Wandanschluss einer Schachtwandkonstruktion an eine Massivwand kann gemäß der An-

lage 1 Bild A1.7 ausgeführt werden. Der gleitende Wandanschluss ist entsprechend der zu erwartenden 

Wandverformung zu wählen. Um die Verformung zu gewährleisten, wird im Bereich des Anschlusses eine 

Bewegungsfuge ausgebildet. Im Bereich der Bewegungsfuge wird die Bekleidung der Schachtwand dreilagig 

ausgeführt. Des Weiteren wird zusätzlich ein Dämmstreifen aus Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1000 °C, Roh-

dichte ~ 30 kg/m³) auf dem Plattenstreifen angeordnet. Die maximalen Maße für Abstände und die Mindest-

maße für Überlappungen sind dem Konstruktionsdetail zu entnehmen. 

Die Ausführung des gleitenden Wandanschlusses mit einem zusätzlichen Plattenstreifen und einem zusätz-

lichen Dämmstreifen erfolgt in Anlehnung an die Ausbildung von gleitenden Anschlüssen an Massivbauteile 

einer beidseitig bekleideten Wandkonstruktion nach DIN 4102-4: 2016-05 [3].  

Die Einstufung der Feuerwiderstandsfähigkeit des gleitenden Wandanschlusses erfolgt in Abhängigkeit von 

der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wandkonstruktionen bzw. der Schachtwände. Die niedrigere Feuerwider-

standsdauer ist dabei maßgebend. 

4.1.4 Anschlüsse an bekleidete Stahlbauteile 

Der Anschluss der Schachtwandkonstruktion an bekleidete Stahlträger oder Stahlstützen mit einer höheren 

Feuerwiderstandsfähigkeit ist im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS [1] gere-

gelt. Aus brandschutztechnischer Sicht kann auch ein Anschluss der Schachtwandkonstruktion an bekleidete 

Stahlbauteile mit der gleichen Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgen (d.h. feuerhemmend bei feuerhemmenden 

Schachtwänden und feuerbeständig bei feuerbeständigen Schachtwänden). Die Bekleidungsdicke des Stahl-

bauteils muss dabei unter Einhaltung der geforderten Feuerwiderstandsdauer mindestens die gleiche Beklei-

dungsdicke wie die Schachtwandkonstruktion aufweisen. 

4.1.5 Anschlüsse an Metallständerwände 

Der Anschluss der Schachtwandkonstruktion an Metallständerwände mit der gleichen Feuerwiderstandsfä-

higkeit kann entsprechend der Anlage 1 erfolgen. Der Anschluss kann dabei in Form einer Eckausbildung 

(Bild A1.8), eines T-Stoßes (Bild A1.9), eines Anschlusses an ein freies Wandende (Bild A1.10) oder eines 

parallelen Wandanschlusses Bild A1.11) an die Metallständerwand erfolgen. 

Die Bekleidung der Metallständerwandkonstruktion wird dabei im Anschlussbereich vollflächig ausgeführt, 

während die Bekleidung der Schachtwandkonstruktion dicht an diese gestoßen wird. Die entstehende Fuge 

wird mit Fugenspachtel verschlossen. 

Die Tragkonstruktion der Schachtwand wird mit Schnellbauschrauben durch die Bekleidung mit der Tragkon-

struktion der Metallständerwand verbunden. Alternativ kann die Schachtwand mit einem Metallhohlraumdübel 

in der Bekleidung der Metallständerwand befestigt werden. 

4.1.6 Bewegungsfuge 

Bei der Ausführung der Schachtwände können Bewegungsfugen entsprechend der Anlage 1 Bild A1.12 aus-

geführt werden. Im Bereich der Bewegungsfuge wird die Bekleidung der Schachtwand dreilagig ausgeführt. 

Des Weiteren wird zusätzlich ein Dämmstreifen aus Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1000 °C, Rohdichte 

~ 30 kg/m³) auf dem Plattenstreifen angeordnet. Die maximalen Maße für Abstände und die Mindestmaße 

für Überlappungen sind dem Konstruktionsdetail zu entnehmen. 
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Die Ausführung der Bewegungsfuge erfolgt in Anlehnung an die Ausbildung von Dehnfugen einer beidseitig 

bekleideten Wandkonstruktion nach DIN 4102-4: 2016-05 [3].  

4.1.7 Schattenfugen 

Bei der Ausführung der Schachtwände können Schattenfugen entsprechend der Anlage 1 Bild A1.13 ausge-

führt werden. Die Schattenfuge kann im Bereich des Anschlusses der Schachtwand an ein Massivbauteil 

angeordnet werden. Dazu wird zwischen der Stirnseite der Schachtwand und dem Massivbauteil ein mindes-

tens 25 mm dicker Plattenstreifen angeordnet. Die Breite des Plattenstreifens entspricht mindestens der Pro-

filsteghöhe. Die Stirnseite des Plattenstreifens ist dabei bündig mit der Außenkante der ersten Bekleidungs-

lage. Die Fuge entsteht zwischen Massivbauteil und der äußeren Bekleidungslage und darf eine Breite von 

20 mm nicht überschreiten. Die Befestigung der Schachtwand am Massivbauteil erfolgt mittels Metallschlag-

dübeln durch den stirnseitigen Plattenstreifen. Die maximalen Maße für Abstände und die Mindestmaße für 

Überlappungen sind dem Konstruktionsdetail zu entnehmen. 

4.1.8 Eckausbildung 

Die Eckausbildungen der Schachtwandkonstruktionen können entsprechend der Anlage 1 ausgeführt wer-

den. Bei der Eckausbildung von Außenecken mit CW-Profilen (Bild A1.14) oder UA-Profilen (Bild A1.15) wird 

die Bekleidung jeweils bis zur Bekleidungslage der angrenzenden Wand geführt und in Stufenfalz angeord-

net. Die Befestigung der Bekleidungslagen erfolgt in den jeweiligen Endprofilen der Wandkonstruktionen mit 

Schnellbauschrauben. 

Bei der Eckausbildung von Innenecken mit CW- Profilen (Bild A1.16) bzw. UA-Profilen (Bild A1.17) wird eine 

Wand inklusive der Bekleidungslagen über die gesamte Breite der anschließenden Wandkonstruktion fortge-

führt. Die daran im rechten Winkel anschließende Wand wird mittels Schnellbauschraube an der durchge-

henden Wandkonstruktion befestigt. Die innere Plattenlage wird stumpf an die äußere Bekleidungslage der 

durchgehenden Wand gestoßen. Die Fuge zwischen äußerer Plattenlage der angrenzenden Wand und äu-

ßerer Plattenlage der durchgehenden Wand wird mit Fugenspachtel verschlossen. 

Die Ausführung der Innen- und Außenecken erfolgt in Anlehnung an die Eckausbildung von Wänden in Stän-

derbauweise einer beidseitig bekleideten Wandkonstruktion nach DIN 4102-4: 2016-05 [3].  

In Anlage 1 Bild A1.18 ist zudem die dreiseitige Ausführung einer Schachtwand dargestellt, die sowohl an 

eine Massivwand als auch eine Metallständerwand anschließen kann. 

4.1.9 Durchführungen 

Durchführungen von einzelnen elektrischen Leitungen durch die Schachtwandkonstruktion sind entspre-

chend DIN 4102-4: 2016-05 [3] zulässig. Der verbleibende Lochquerschnitt ist dazu mit Gipsmörtel oder Ähn-

lichem über die Dicke der Bekleidung zu verschließen. 

Die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR) [11] macht für 

die Durchführungen von Rohrleitungen detailliertere Angaben. So ist beispielsweise eine Durchführung durch 

ein raumabschließendes Bauteil wie eine Wand- oder Deckenkonstruktion nur möglich, wenn die Durchfüh-

rung mindestens denselben Feuerwiderstand aufweist, wie das raumabschließende Bauteil selbst. 

Um dies zu erreichen, müssen die Schachtwände im Bereich der Durchführungen aufgedoppelt werden. Die 

Dicke der Aufdopplung richtet sich nach der gewünschten Feuerwiderstandsklasse und der gewählten Be-

kleidungsdicke. Die Gesamtwandstärke muss entsprechend MLAR [11] für eine Feuerwiderstandsdauer von 



 

 
BB-21-054-1 vom 1. September 2021 

 

 

  
Seite 8 von 16 

 

 

30 Minuten 60 mm, für eine Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten 70 mm und 80 mm für eine Feuerwider-

standsdauer von 90 Minuten betragen. 

Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser ≤ 160 mm aus nichtbrennbaren Baustoffen (außer Aluminium 

und Glas) sowie Rohrleitungen ≤ 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas sowie elektrische 

Leitungen dürfen auch in gemeinsamen Durchbrüchen geführt werden, wenn die Mindestabstände zwischen 

den Leitungen gemäß MLAR [11] eingehalten werden und der Ringspalt zwischen den umgebenden Bautei-

len und den Leitungen vollständig mit Zementmörtel oder Beton ausgefüllt wird. Alternativ kann der Ringspalt 

um die Leitungsdurchführung einzelner Rohrleitungen entsprechend Anlage 1 Bild A1.19 für nichtbrennbare 

Leitungen verschlossen werden.  

Für Durchführungen einzelner Leitungen aus brennbaren Baustoffen mit einem Durchmesser > 32 mm macht 

die MLAR [11] keine Angaben zum Verschluss des Ringspaltes. In Anlage 1 Bild A1.20 ist für brennbare 

Leitungen jedoch eine mögliche Lösung dargestellt. Dazu wird der Ringspalt um die brennbare Leitung mit 

einer nichtbrennbaren Dämmung (Schmelzpunkt > 1000 °C) verstopft und zusätzlich wird auf beiden Seiten 

der Schachtwand eine zugelassene Brandschutzmanschette vorgesehen. Diese brennbaren Leitungen sind 

einzeln zu führen. Dabei sind die Mindestabstände der MLAR [11] zwischen den einzelnen Rohrdurchführun-

gen einzuhalten. Die Mindestwanddicke der MLAR [11] ist durch eine Aufdopplung der Bekleidung herzustel-

len. 

Sind Abschottungen notwendig, um beispielsweise gebündelte Leitungen oder Installationskanäle durch die 

Schachtwandkonstruktion zu führen, sind diese mittels allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Grund-

lage der DIN 4102-9: 1990-05 [12] nachzuweisen. 

4.2 Bekleidungen 

In diesem Abschnitt werden konstruktive Details wie zusätzliche Bekleidungslagen in oder auf der Schacht-

wandkonstruktion aufgeführt. 

4.2.1 Zusätzliche Bekleidungen 

Zusätzliche Bekleidungen und Beplankungen – Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen – sind entspre-

chend DIN 4102-4: 2016-05 [3] erlaubt. Gegebenenfalls sind bei der Verwendung brennbarer Baustoffe je-

doch bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten. 

4.2.2 „LaHydro“ anstelle von Gips-Feuerschutzplatten 

Bei der Platte „LaHydro“ handelt es sich um eine glasvliesummantelte Spezialplatte für Feucht- und Nass-

räume. Nach DIN EN 13501-1: 2019-05 [13] wird die Platte „LaHydro“ mit der Baustoffklasse A2-s1,d0 klas-

sifiziert.  

Zur Untersuchung der Gipsplatte „LaHydro“ wurden verschiedene Brandprüfungen durchgeführt. In der fol-

genden Tabelle 2 werden Ergebnisse von Brandprüfungen mit Gips-Feuerschutzplatten (GKF) und „LaHydro“ 

Platten an Trennwänden aufgeführt. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse von Brandprüfungen an Unterdecken im 

Vergleich. 
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Tabelle 2: Vergleich Trennwandkonstruktionen 

 Prüfbericht 3849/1322-Ap- [14] LBO-074/10 [15] 3400/5353-Ap [16] LBO-072/09 [17] 

T
re

n
n

w
a

n
d

 

Gesamtdicke 
Wand 

75 mm 75 mm 100 mm 100 mm 

Feuerabge-
wandte Seite 

12,5 mm GKF  12,5 mm LaHydro  12,5 mm GKF  

12,5 mm GKF  

12,5 mm LaHydro 
12,5 mm LaHydro  

Dämmebene 40 mm Glaswolle 
(ρ ~ 14 kg/m³) 

50 mm Steinwolle 
(ρ ~ 49 kg/m³) 

40 mm Glaswolle 
(ρ ~ 17 kg/m³) 

50 mm Steinwolle 
(ρ ~ 49 kg/m³) 

Feuerzuge-
wandte Seite 

12,5 mm GKF  12,5 mm LaHydro  12,5 mm GKF  

12,5 mm GKF  

12,5 mm LaHydro  

12,5 mm LaHydro  

Temperaturer-
höhung auf der 
Rückseite 

80 K (30 Min) 

120 K (35 Min) 

65 K (30 Min) 

180 K (75 Min) 

100 K (90 Min) 

180 K (93 Min) 

70 K (90 Min) 

160 K (120 Min) 

 

Tabelle 3: Vergleich Unterdeckenkonstruktionen 

 Prüfbericht 3759/0032-Ap- [18] LBO-061/09 [19] 

U
n

te
rd

e
c

k
e
 Beplankung 12,5 mm GKF 

12,5 mm GKF  

12,5 mm LaHydro 

12,5 mm LaHydro 

Temperaturer-
höhung auf der 
Rückseite der 
Beplankung 

80 K (30 Min) 

180 K (40 Min) 

80 K (30 Min) 

120 K (45 Min) 

Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass sich die Rückseiten der Trennwände bei Einsatz der „LaHydro“ langsamer 

erwärmen als bei den Konstruktionen mit den GKF-Platten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei den GKF-

Platten lediglich eine sehr leichte Glaswolle eingesetzt wurde, während bei den Versuchen mit der „LaHydro“ 

feste Steinwolleplatten verbaut wurden. 

Bei den geprüften Unterdecken in Tabelle 3 wurden keine Dämmstoffe eingesetzt. Die Platten wurden ledig-

lich in zweilagiger Ausführung an der Unterkonstruktion befestigt. Dennoch erwärmt sich die Rückseite der 

„LaHydro“ langsamer als bei den GKF-Platten. 

Die Verwendung des Produktes „LaHydro“ inklusive des zugehörigen Siniat-Fugenspachtels „Pallas hydro“ 

(Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13963: 2014-09 [5]) anstelle einer gleichdicken Siniat Gips-Feuerschutz-

platte (Typ GKF nach DIN 18180: 2014-09 [6] und Typ DF nach DIN EN 520: 2009-12 [7]) ist möglich, da sie 

hinsichtlich des Durchwärmungsverhaltens und der Standfestigkeit im Brandfall ein mindestens gleichwerti-

ges Verhalten aufweist. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen daher keine Bedenken die in dieser gutachterlichen Stellung-

nahme bewerteten Konstruktionen anstelle von GKF- bzw. DF-Platten mit „LaHydro“-Platten auszuführen. 
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4.2.3 „Flamtex A1“ anstelle von Gips-Feuerschutzplatten 

Bei der Platte „Flamtex A1“ handelt es sich um eine Brandschutzplatte mit Vliesarmierung vom Typ GM-FH1 

nach DIN EN 15283-1: 2009-12 [9]. Nach DIN EN 13501-1: 2019-05 [13] wird die Platte „Flamtex A1“ mit der 

Baustoffklasse A1 klassifiziert. 

Im Prüfbericht (2100/681/17) - Sob [20] wurde eine Schachtwand mit einer einseitigen Beplankung aus 

2 x 12,5 mm dicken Siniat Brandschutzplatten A1 Typ „Prototyp“ einer Feuerwiderstandsprüfung nach DIN 

EN 1364-1: 1999-10 [21] in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10 [22] unterzogen. Die untersuchten 

Brandschutzplatten „Prototyp“ wurden später in „Flamtex A1“ umbenannt. Die Ständer aus CW 50-Stahlpro-

filen wurden mit einem Achsabstand von 1000 mm bei der Feuerwiderstandsprüfung angeordnet. Die Be-

flammung erfolgte auf der Ständerseite. Die Wand hat die Anforderungen an die Feuerwiderstandskriterien 

Wärmedämmung und Raumabschluss über eine Dauer von 32 Minuten erfüllt. 

Im Prüfbericht PB 3.2/16-196-1Ä [23] wurde eine Schachtwand mit einer einseitigen Beplankung aus 

2 x 20 mm dicken Siniat „Flamtex A1“ einer Feuerwiderstandsprüfung nach DIN EN 1364-1: 2015-09 [24] in 

Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10 [22] unterzogen. Die Ständer aus CW 50-Stahlprofilen wurden mit 

einem Achsabstand von 1000 mm bei der Feuerwiderstandsprüfung angeordnet. Die Beflammung erfolgte 

auf der Ständerseite. Die Wand hat die Anforderungen an die Feuerwiderstandskriterien Wärmedämmung 

und Raumabschluss über eine Dauer von 104 Minuten erfüllt. 

Die Prüfung der Schachtwandkonstruktionen mit 2 x 12,5 mm bzw. 2 x 20 mm dicken „Flamtex A1“-Platten 

ergeben eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 90 Minuten und entsprechen damit den Ergebnissen der 

in Tabelle 1 aufgezeigten Konstruktionen mit gleicher Bekleidungsdicke. Somit bestehen aus brandschutz-

technischer Sicht keine Bedenken, die Gips-Feuerschutzplatten dieser Konstruktionen durch „Flamtex A1“ 

Platten zu ersetzen.  

4.2.4 Hybridwand mit „Cementex“ 

Bei dem Produkt „Cementex“ handelt es sich um eine Faserzementplatte nach DIN EN 12467: 2018-07 [10]. 

Nach DIN EN 13501-1: 2019-05 [13] wird die Platte „Cementex“ mit der Baustoffklasse A1 klassifiziert. 

Um die Wirksamkeit der „Cementex“ im Brandfall mit einer üblichen GKF-Platte zu vergleichen, wurden zwei 

Trennwandkonstruktionen nach DIN EN 1364-1: 1999-10 [21] in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 1999-10 

[25] geprüft. 

Im Prüfbericht No. 2320 00209 [26] wurde die Variante mit der Ausführung von „Cementex“ Platten doku-

mentiert. Die leichte Trennwandkonstruktion bestand aus Metallständern CW 50 mit einem Achsabstand von 

625 mm, einer 40 mm dicken Glaswolledämmung (Superglass „TW 1-040“) in den Gefachen sowie einer 

beidseitigen Bekleidung aus 10 mm dicken „Cementex“ Faserzementplatten. Für diesen Aufbau konnte eine 

Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten nachgewiesen werden. Nach 30 Minuten konnte auf der unbe-

flammten Seite eine Temperaturerhöhung von maximal 111 K, nach 35 Minuten im Bereich der Fugen eine 

Temperaturerhöhung von 312 K registriert werden. Auf der feuerzugewandten Seite ist in der 30. Prüfminute 

ein größeres Teil der Plattenbekleidung abgefallen. In diesem Bereich war die Glaswolle vollständig ge-

schmolzen.  

Der Prüfbericht 3849/1322-Ap- [14] beschreibt die Prüfung der Trennwandkonstruktion mit einer Bekleidung 

aus GKF-Platten. Auch hier wurde eine leichte Trennwand bestehend aus Metallprofilen CW 50 mit einem 

Achsabstand von 625 mm und einer 40 mm dicken Glaswolledämmung (Poliglas „TWP“, Rohdichte ca. 

14 kg/m³, Schmelzpunkt < 1000 °C) in den Gefachen untersucht. Statt einer beidseitigen Bekleidung aus je 

10 mm dicken „Cementex“ Platten wurden 12,5 mm dicke GKF-Platten verwendet. Für diesen Aufbau konnte 
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ebenfalls eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten nachgewiesen werden. Nach 30 Minuten konnte 

auf der unbeflammten Seite eine Temperaturerhöhung von maximal 80 K, nach 35 Minuten eine maximale 

Temperaturerhöhung von 120 K registriert werden. Während der gesamten Beflammungszeit sind keine Platt-

enteile der Bekleidung abgefallen. 

Die Untersuchungen an Trennwandkonstruktionen zeigen, dass die Platte „Cementex“ ein vergleichbares 

Brandverhalten, wie eine Gips-Feuerschutzplatte aufweist. Aus brandschutztechnischer Sicht ist es somit 

auch möglich, die 2. Bekleidungslage der GKF-Plattenbekleidung in einer feuerhemmenden Konstruktion 

durch eine 12 mm dicke „Cementex“ Faserzementplatte zu ersetzen. 

In Tabelle 4 wird der Aufbau der Schachtwand mit der Ausführung einer „Cementex“-Plattenlage zusammen-

fassend aufgelistet.  

Tabelle 4: Schachtwandkonstruktionen mit Cementex 

Feuerwider-
standsfähigkeit 

Tragkonstruktion 

a ≤ 625 mm 

Bekleidung Gefachdämmung 
(Steinwolle, 

Schmelzpunkt 
≥ 1000 °C) 

maximale 
Wandhöhe Cementex 

2. Lage 

GKF-Platte 

1. Lage* 

feuerhemmend ≥ CW 50 12 mm 12,5 mm 
d ≥ 40 mm 

ρ ~ 40 kg/m³ 
4,00 m 

* Gipsplatten Typ DF/DFH2 oder GM-FH2 

4.2.5 Fugenversatz 

Die Anordnung der Gipsplatten muss gemäß DIN 18181: 2019-04 [27] erfolgen. Die Gipsplatten sind im ver-

tikalen und horizontalen Bereich dicht zu stoßen und versetzt einzubauen.  

Querstöße innerhalb einer Plattenlage sind unter Verwendung nicht raumhoher Platten, um mindestens 

400 mm zu versetzen. Bei mehrlagiger Bekleidung ist außerdem ein Versatz der Querstöße zwischen den 

einzelnen Plattenlagen mit einem Versatz von mindestens 200 mm zueinander anzuordnen.  

Vertikalfugen dürfen nur auf den Metallständern der Tragkonstruktion ausgeführt werden und deren Versatz 

muss mindestens einem Ständerabstand entsprechen. 

4.2.6 Trennwanddichtungsband 

Die Hinterlegung der Stahlprofile bzw. Stahlwinkel mit Trennwanddichtungsband (Dicke ≤ 5 mm, Baustoff-

klasse mindestens B2) beeinträchtigt die Feuerwiderstandsfähigkeit der Schachtwandkonstruktion nicht ne-

gativ. Gegebenenfalls sind zusätzliche bauaufsichtliche Anforderungen hinsichtlich der Baustoffklasse zu be-

achten. 

4.3 Konstruktive Abweichungen 

In diesem Abschnitt werden konstruktive Varianten hinsichtlich zusätzlicher Montage von Bauteilen an die 

Schachtwandkonstruktion sowie der Austausch von Stahlprofilen in den Schachtwandkonstruktionen brand-

schutztechnisch bewertet. 
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4.3.1 Revisionsöffnungen 

Es dürfen für Schachtwände zugelassene Revisionsklappen in die Schachtwandkonstruktion mit der gleichen 

Feuerwiderstandsfähigkeit eingebaut werden. Der Einbau hat nach den Angaben eines allgemeinen bauauf-

sichtlichen Prüfzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu erfolgen.  

4.3.2 Rammschutz 

Auf die Schachtwandkonstruktion soll eine zusätzliche Platte in Form einer Rammschutzplatte aufgebracht 

werden. Durch das Ausführen einer zusätzlichen Plattenlage wird die Feuerwiderstandsfähigkeit der Schacht-

wandkonstruktion nicht negativ beeinflusst. 

4.3.3 Lastenbefestigung (Konsollasten) 

Konsollasten nach DIN 4103-1: 2015-06 [4] bis 0,4 kN/m dürfen an jeder beliebigen Stelle an Siniat-Schacht-

wänden befestigt werden, wenn ihre vertikale Wirkungslinie nicht mehr als 0,3 m vor der Wandoberfläche 

verläuft (DIN 18183-1: 2018-05 [8]).  

Konsollasten >0,4 kN/m und ≤ 0,7 kN/m dürfen in Einfachständerwänden an jeder beliebigen Stelle der Wand 

eingeleitet werden, sofern die Beplankung mindestens 18 mm dick ist (DIN 18183-1: 2018-05 [8]). 

Lasten > 0,7 kN/m und ≤ 1,5 kN/m müssen über besondere Konstruktionsteile in die Unterkonstruktion bzw. 

die angrenzenden Bauteile eingeleitet werden. Besondere Konstruktionsteile sind z.B. UA-Profile, Traversen 

oder Tragständer (vgl. DIN 18183-1: 2018-05 [8]).  

Lasten über 1,5 kN/m sind über besondere Konstruktionen statisch nachzuweisen (DIN 4103-1: 2015-06 [4], 

Ermittlung der Biegegrenztragfähigkeit). Diese Regeln gelten für alle Wände nach DIN 18183-1: 2018-05 [8] 

und nach dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS [1] einschließlich brand-

schutztechnisch klassifizierter Schachtwände. 

Im Wandhohlraum integrierte Traversen aus Holzwerkstoffen zur Befestigung wandhängender Lasten beein-

trächtigen die Feuerwiderstandsdauer der Wandkonstruktion nicht. Gegebenenfalls ändert sich die Baustoff-

klassifizierung der Wand (z.B. von F 90-A nach F 90-AB). 

4.3.4 UA-Profile anstelle von CW-Profilen 

Abweichend zur Ausführung mit CW-Profilen (≥ 50 x 50 x 0,6 mm) wie in P-3254/1449-MPA BS [1] beschrie-

ben, können UA-Profile (≥ 50 x 40 x 2,0 mm) verwendet werden. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen 

keine Bedenken dieser Ausführung mit Konsollasten (ruhende Lasten, siehe auch Abschnitt 4.3.3) bis 

1,5 kN/m. Eine fachgerechte Ausführung (Exzentrizität der angreifenden Last ≤ 300 mm, Hebelarm der resul-

tierenden Horizontalkräfte ≥ 300 mm, usw.) gemäß DIN 18183-1: 2018-05 [8] wird vorausgesetzt. 

4.3.5 Steckdosen 

Gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS [1] ist der Einbau von Steck-

dosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. in Wandkonstruktionen ab einer Beplankungsdicke von mindes-

tens 2 x 20 mm möglich. Somit besteht für die Schachtwände der Feuerwiderstandsklasse F 90 die Möglich-

keit Steckdosen entsprechend abP P-3254/1449-MPA BS [1] einzubauen. 

Alternativ können Steckdosen entsprechend Anlage 1 Bild A1.21 eingebaut werden. Hierfür werden die 

Steckdosen mit Gipsfaserplatten eingehaust. Hinter der Steckdose erfolgt eine mindestens zweilagige 
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Bekleidung aus Gipsfaserplattenstreifen entsprechend der brandschutztechnisch notwendigen Beplankung 

der Wandkonstruktion. Der Zwischenraum zwischen der rückseitigen Beplankung der Steckdose und der 

Beplankung der Wand wird umlaufend mit mindestens 50 mm breiten Gipsfaserplattenstreifen ausgefüllt. Die 

maximalen Maße für Abstände und die Mindestmaße für Überlappungen sowohl für den direkten als auch 

den nachträglichen Einbau sind dem Konstruktionsdetail zu entnehmen. 

Die Ausführung der Steckdoseneinhausung erfolgt in Anlehnung an die zurückspringende Beplankung von 

Wänden in Ständerbauweise einer beidseitig bekleideten Wandkonstruktion nach DIN 4102-4: 2016-05 [3].  

4.4 Wandhöhen 

In Tabelle 5 werden die maximalen Wandhöhen in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsfähigkeit, von der 

Art und der Dicke der Bekleidung zusammengefasst aufgelistet. Es sind zusätzliche Angaben des Herstellers 

über die Profilgröße und die Profilabstände zu beachten. 

Tabelle 5: Zusammenfassung der maximalen Wandhöhe – Anforderungen aus dem Brandschutz 

Feuerwider-
standsfähigkeit 

Bekleidung aus Gips-
Feuerschutzplatten 

maximal zulässige 
Wandhöhe 

Tragkonstruktion 

feuerhemmend 

2 x 12,5 mm (stehend) 

3,00 m CW ≥ 50 a ≤ 625 mm 

4,00 m 
CW ≥ 50 a ≤ 312,5 mm  

CW ≥ 75 a ≤ 625 mm 

1 x 25 mm (stehend) 

3,00 m CW ≥ 75 a ≤ 1000 mm 

4,00 m 
CW ≥ 75 a ≤ 625 mm 

CW ≥ 100 a ≤ 1000 mm 

hochfeuerhemmend 2 x 15 mm (liegend) 

3,00 m CW ≥ 50 a ≤ 1000 mm 

4,00 m 
CW ≥ 50 a ≤ 625 mm 

CW ≥ 75 a ≤ 1000 mm 

feuerbeständig 

2 x 20 mm (liegend) 

3,00 m CW ≥ 50 a ≤ 1000 mm 

4,00 m 
CW ≥ 50 a ≤ 625 mm 

CW ≥ 75 a ≤ 1000 mm 

2 x 25 mm (liegend) 

5,36 m CW ≥ 100 a ≤ 625 mm 

6,00 m 
CW ≥ 100 a ≤ 312,5 mm 

CW ≥ 125 a ≤ 625 mm 

3 x 15 mm (liegend) 

3,00 m CW ≥ 50 a ≤ 1000 mm 

4,00 m 
CW ≥ 50 a ≤ 625 mm  

CW ≥ 75 a ≤ 1000 mm 

5,50 m CW ≥ 100 a ≤ 625 mm 

6,00 m 
CW ≥ 100 a ≤ 312,5 mm 

CW ≥ 125 a ≤ 625 mm 

Durch die Vorgaben der DIN 4103-1: 2015-06 [4] für den Nachweis der Biegegrenztragfähigkeit gegenüber 

statischer Belastung für den Einbaubereich 1 (Linienlast 0,5 kN/m) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 

1 kN/m) sowie unter stoßartiger Belastung (weicher bzw. harter Stoß) können sich geringere Wandhöhen 

gemäß den Angaben des Herstellers ergeben. Bei kombinierten Anforderungen (Statik und Brandschutz), ist 

die jeweils angegebene geringere Wandhöhe maßgebend.  
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Im Falle einer erforderlichen Verlängerung der Profile (Wandhöhen > 3,00 m) sind die Stöße der Ständerpro-

file entsprechend abP P-3254/1449-MPA BS [1] auszuführen und um mindestens 1000 mm zu überlappen. 

Die Stöße sind jeweils wechselnd anzuordnen und beidseitig in den Flanschen mit je drei Blechschrauben 

LN ≥ 3,5 x 9,5 mm im Abstand von 320 mm zu verbinden. 

5 Zusammenfassung 

Auf Grundlage der in Abschnitt 3 benannten Bewertungsgrundlagen besteht bezüglich der in Abschnitt 4 

beschrieben Ausführungs- und Konstruktionsdetails unter besonderer Berücksichtigung von Anschlüssen, 

Bekleidungen, konstruktiven Abweichungen und Wandhöhen keine Notwendigkeit die Feuerwiderstandsfä-

higkeit der Schachtwandkonstruktionen einzuschränken. Aus brandschutztechnischer Sicht erfüllen die 

Schachtwandkonstruktionen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-3254/1449-MPA BS [1] 

und dieser gutachterlichen Stellungnahme weiterhin die bereits getroffene Einstufung ihrer Feuerwider-

standsfähigkeit. Diese Einstufung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Ausführung der Konstruktion den 

Angaben des Abschnittes 4 und den dazugehörigen Anlagen entspricht. Außerdem sind die Randbedingun-

gen und Konstruktionsgrundsätze des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses  

P-3254/1449-MPA BS [1] und der vorgenannten brandschutztechnischen Nachweise einzuhalten. 

6 Besondere Hinweise bzw. abschließende Bemerkungen 

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur aus brandschutztechnischer Sicht.  

Weitere Anforderungen, die sich aus anderen Fragestellungen der Tragfähigkeit (wie Windbeanspruchungen) 

ergeben, wurden nicht betrachtet und sind nicht Gegenstand der vorliegenden brandschutztechnischen Be-

wertung.  

Die ordnungsgemäße Ausführung liegt ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden Unternehmen.  

Die Gültigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 1. September 2026. Die Gültigkeit kann 
in Abhängigkeit vom Stand der Technik verlängert werden.  
 

Dieses Dokument ersetzt keinen Anwendungsnachweis und/oder Verwendbarkeitsnachweis. 

Leipzig, den 1. September 2021 

 

 

    

J. Ried, M.Sc.  Dipl.-Wirtsch.-Ing. S. Kramer   

Projektingenieurin  Projektingenieurin   
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Verwendete Unterlagen 

[1] allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-3254/1449-MPA BS Nichttragende, raumabschließende 
Wandkonstruktion mit Metallunterkonstruktion und einseitiger Beplankung der Feuerwiderstandsklas-
sen F30, F60 bzw. F90 gemäß DIN 4102-2: 1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung, MPA 
Braunschweig, 11. Januar 2021 

[2] Prüfbericht 3665/6658 -PK- Prüfung von jeweils einer etwa 75 mm bzw. 100 mm dicken nichttragen-
den, raumabschließenden Trenwand (Schachtwand) aus 25 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplat-
ten (GKF) mit halbrunden, abgeflachten Kanten und einem Metallständerwerk auf Brandverhalten zur 
Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2: 1977-09 bei einseitiger Brandbeanspru-
chung, MPA Braunschweig, 16. August 1999 

[3] DIN 4102-4: 2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und 
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 

[4] DIN 4103-1: 2015-06 Nichttragende innere Trennwände - Teil 1: Anforderungen und Nachweise 

[5] DIN EN 13963: 2014-09 Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen - Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfverfahren 

[6] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen 

[7] DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 

[8] DIN 18183-1: 2018-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkonstruktio-
nen - Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten 

[9] DIN EN 15283-1: 2009-12 Faserverstärkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren - 
Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung 

[10] DIN EN 12467: 2018-07 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prüfverfahren 

[11] 10. Februar 2015 (zuletzt geändert 30. April 2021) Muster-Richtlinie über brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtilinie MLAR), , 

[12] DIN 4102-9: 1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen 

[13] DIN EN 13501-1: 2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - 
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

[14] Prüfbericht 3849/1322-Ap- Prüfung einer 75 mm dicken, nichttragenden, raumabschließenden Trenn-
wand aus einem Metallständerwerk, einer Mineralwolledämmung und einer beidseitigen Wandbeklei-
dung mit 1 x 12,5 mm dicken Lafarge Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) mit Revisionsklappen und 
ELT-Dosen auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1:1999-10 zur Er-
mittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger Brandbeanspruchung, , 31. Mai 2002 

[15] Prüfbericht LBO-074/10 Partition wall NIDA Sciana 75A50, cladded with gypsum plasterboards with 
glass fibre NIDA Hydro GMFH1 (thickness: 1x12.5 mm), with a support skeleton made of steel profiles 
NIDA Standard C/U 50x0.5, filled with 50 mm thick mineral rock wool ROCKTON manufactured by 
Rockwool, GRYFITLAB, 18. Februar 2010 

[16] Prüfbericht 3400/5353-Ap Prüfung einer 100 mm dicken, nichttragenden, raumabschließenden Trenn-
wand aus einem Metallständerwerk, einer Mineralwolledämmung und einer beidseitigen Wandbeklei-
dung mit 2 x 12,5 mm dicken Lafarge Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) mit Revisionsklappen und 
ELT-Dosen auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1:1999-10 zur Er-
mittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger Brandbeanspruchung, , 31. Mai 2003 

[17] Prüfbericht LBO-072/09 Partition wall NIDA Sciana 100A50, cladded with gypsum plasterboards with 
glass fibre NIDA Hydro GMFH1 (thickness: 2x12.5 mm), with a support skeleton made of steel profiles 
NIDA Standard C/U 50x0.5, filled with 50 mm thick mineral rock wool ROCKTON manufactured by 
Rockwool, , 20. Januar 2010 
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[18] Prüfbericht 3759/0032-Ap- Prüfung einer abgehängten Unterdeckenkonstruktion mit einer unterseiti-
gen Bekleidung aus 2 x 12,5 mm dicken Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), einem Leuchtkasten 
und zwei mit Revisionsöffnungsverschlüssen bei gleichzeitigem Anschluss an einer leichten Trenn-
wand in Verbindung mit einer Norm-Tragekonstruktion auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-2: 
1999-10 und DIN EN 1363-1:1999-10 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer der "Unterdecke al-
lein" bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite, , 5. Dezember 2002 

[19] Prüfbericht LBO-061/09 Suspended seiling Nida Sufit DK/CD60/25, a self supporting structure made 
of 2 layers of 12.5 mm thick gypsum plasterboards with glass fibre NIDA Hydro GMFH1, GRYFITLAB, 
30. Dezember 2009 

[20] Prüfbericht (2100/681/17) - Sob Prüfung einer nichttragenden, raumabschließenden und wärmedäm-
menden Wandkonstruktion in Metallständerbauweise mit einseitiger Beplankung aus 2 x 12,5 mm di-
cken Siniat Brandschutzplatten A1 Typ "Prototyp" zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei ein-
seitiger Brandbeanspruchung, MPA Braunschweig, 13. Dezember 2017 

[21] DIN EN 1364-1: 1999-10 Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile - Teil 1: Wände 

[22] DIN EN 1363-1: 2012-10 Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

[23] Prüfbericht PB 3.2/16-196-1Ä Feuerwiderstandsprüfung einer raumabschließenden und wärmedäm-
menden Trennwandkonstruktion in Metallständerbauweise auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-1: 
2015-09 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei 
einseitiger Brandbeanspruchung, MFPA Leipzig GmbH, 29. Januar 2018 

[24] DIN EN 1364-1: 2015-09 Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile - Teil1: Wände 

[25] DIN EN 1363-1: 1999-10 Feuerwiderstandsprüfungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

[26] Prüfbericht No. 2320 00209 Fire test pursuant to DIN EN 1364-1:1999-10 and DIN EN 1364-1:2015-
09 on a non-loadbearing, separating wall structure with metal stud construction and lines with fibre 
cement boards on both sides, MPA NRW, 6. April 2020 

[27] DIN 18181: 2019-04 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung 
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Bild A1.1: Bodenanschluss an schwimmenden Estrich (Vertikalschnitt) 

 

Bild A1.2: Bodenanschluss an schwimmenden Estrich – Alternative (Vertikalschnitt) 
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Bild A1.3: Bodenanschluss an Trockenunterboden (Vertikalschnitt) 

 

Bild A1.4: Bodenanschluss an Massivbauteil (Vertikalschnitt) 
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Bild A1.5: Bodenanschluss an Massivbauteil mit Aussparung der Beplankung im Sockelbereich (Vertikalschnitt) 
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Bild A1.6: Gleitender Deckenanschluss an Massivbauteil (Vertikalschnitt) 

 

Bild A1.7: Gleitender Wandanschluss an Massivbauteil (Horizontalschnitt) 
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Bild A1.8: Wandanschluss an eine Metallständerwand-Eckkonstruktion (Horizontallschnitt) 

 

Bild A1.9: Anschluss an nichttragende, durchlaufende Metallständerwände (Horizontalschnitt) 
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Bild A1.10: Anschluss an freies Wandende (Horizontalschnitt) 

 

Bild A1.11: Paralleler Anschluss an Metallständerwände (Horizontalschnitt) 

 

Bild A1.12: Ausbildung der Bewegungsfuge (Horizontalschnitt) 
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Bild A1.13: Ausbildung einer Schattenfuge (Horizontalschnitt) 

 

Bild A1.14: Außenecke mit CW-Profilen (Horizontalschnitt) 
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Bild A1.15: Außenecke mit UA-Profilen (Horizontalschnitt) 

 

Bild A1.16: Innennecke mit CW-Profilen (Horizontalschnitt) 

 

Bild A1.17: Innenecke mit UA-Profilen (Horizontalschnitt) 
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Bild A1.18: Dreiseitige Ausführung einer Schachtwand mit Anschluss an eine Massiv- bzw. Metallständerwand  

(Horizontalschnitt) 
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Bild A1.19: Einzeldurchführung nichtbrennbarer Rohrleitungen 

 

Bild A1.20: Einzeldurchführung brennbarer Leitungen mit beidseitigem Rohrschott 
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Bild A1.21: Einbau von Hohlwanddosen während der Fertigung (links) und nachträglich (rechts) - Vertikalschnitt 



Anlage 1: Konstruktionsdetails 

 
BB-21-054-1 vom 1. September 2021 

 

 

  
Seite 12 von 12 

 

 

 

Bild A1.22: Legende der Einbauteile 
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